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1. Übersicht Wien – Sanierung EFH 

Im Rahmen der Umfassenden Sanierung wird auch die Komfortlüftung (kontrollierte Wohnraumlüftung) 
im Förderprogramm THEWOSAN gefördert. Eine umfassende Sanierung liegt vor wenn zumindest drei 
der aufgezählten Maßnahmen durchgeführt werden: 

 Fensterflächen 
 Dach oder oberste Geschossdecke 
 Fassadenflächen 
 Kellerdecke 
 Energetisch relevantes Haustechniksystem 

Je nach erreichter Energiekennzahl beträgt der nicht rückzahlbare Zuschuss € 60 bis 190,--/m² 
Wohnnutzfläche bzw. 25 bis 40% der förderbaren Investitionskosten. 

Hinweis 1: Bei der Deltaförderung wird die Wärmerückgewinnung bei der Lüftung nicht berücksichtigt, 
da die Verbesserung sich auf den HWBRef bezieht und dieser immer mit Fensterlüftung berechnet wird. 
Eine Einrechnung der Wärmerückgewinnung der Komfortlüftung ist daher nur bei der umfassenden 
thermisch-energetischen Sanierung gegeben. 

Hinweis 2: Die Förderung der umfassenden Sanierung von Einfamilienhäusern mit bis zu 2 Wohnungen 
wird direkt von der MA 50 abgewickelt. Die Förderung von Mehrfamilienhäusern vom wohnfondswien. 

 

2. Förderbestimmungen - Förderhöhe 

 



 

 



 

 

Förderung Sanierung EFH: 



 

 

 
Hinweis: Die Komfortlüftung hat sowohl beim Nachweis über den HWBSK als auch beim Nachweis 
über den fGEE hat einen positiven Einfluss.  
 



 

  



 

3. Beispiel Sanierung  EFH 

Geplante Maßnahmen Fassadendämmung + Fenstertausch + (Komfortlüftung) 

Ausgangsbasis bzw. Sanierungsmaßnahmen: 

 136 m² Wohnnutzfläche (160 m² BGF, lc = 1,31, A/V = 0,76) 
 Dach: 0,20 W/m²K (wurde früher schon saniert) 
 Wand: 0,15 W/m²K (Ursprünglich 0,5 W/m²K) 
 Keller: 0,40 W/m²K (derzeit keine Maßnahme) 
 Fenster: 3fach Verglasung 0,82 W/m²K, g = 0,5 (ursprünglich 1,3 W/m²K) 
 Heizung: bestehende Gasheizung 
 WW: mit Heizung 
 Term. Solaranlage: keine 
 PV Anlage: keine 

 

Anforderungen umfassende Sanierung: 

Die Energiekennzahl für das Niedrigstenergiegebäude (10er Linie) beträgt bei einem lc von 1,31 32,9 
kWh/m²a. Die maximale Energiekennzahl für die einzelnen Förderstufen beträgt daher:  

 € 190 bzw. 40% - 1,00 fach: 32,90 kWh/m²a, bzw. fGEE 0,80 
 € 140 bzw. 35% - 1,15 fach: 37,84 kWh/m²a, bzw. fGEE 0,85 
 €    90 bzw. 30% - 1,30 fach: 42,77 kWh/m²a, bzw. fGEE 0,90 
 €    60 bzw. 25% - 1,45 fach: 47,71 kWh/m²a, bzw. fGEE 0,95 

Vor Sanierung: HWB beim Referenzklima 92,1 kWh/m²a beim Standortklima 96,5 kWh/m²a 

 

 

 
  



 

Nach Sanierung ohne Komfortlüftung: HWB Referenzklima 46,1 kWh/m²a (-50%) bzw. 48,9 kWh/m²a 
beim Standortklima. 

 

 

 

 

Die Einstiegsstufe (1,45 bzw. € 60,--/m²) für die Förderung über den Heizwärmebedarf wird gerade noch 
erreicht. Über den fGEE wird die Stufe 1,15fach bzw. € 130,--/m² erreicht. 

 

Nach Sanierung mit Komfortlüftung: HWB Referenzklima 36,0 kWh/m²a (-60%) bzw. 38,4 kWh/m²a 
beim Standortklima. 

 



 

 

 

Durch die Komfortlüftung verbessert sich der Heizwärmebedarf beim Standortklima von  48,9 auf 38,4 
kWh/m²a (-27%) und der fGEE auf 0,73. Es wird damit die höchste Förderstufe 1,1fach mit € 190,--/m² 
über den fGEE erreicht. Damit ergibt sich eine Erhöhung der Fördersumme um € 60,--/m² gegenüber 
der Variante ohne Komfortlüftung. 
 
 

4. Komfortlüftung verbessert nicht nur die Energiekennzahl  

Eine Komfortlüftung dient vor allem der gesunden Innenraumluft durch einen kontinuierlichen 
Luftaustausch. Sie können die Fenster jederzeit öffnen – müssen es aber nicht. Hochwertige Filter 
halten fast 100% von Staub, Ruß und Pollen und auch 50% des Feinstaubes von ihren Wohnräumen 
fern. Die Wärme- und Feuchterückgewinnung gewährleistet eine Lüftung ohne Zugerscheinungen. Die 
Wärme-/Feuchterückgewinnung spart ca. 5 bis 10mal mehr Energie als Strom für den Antrieb der 
Ventilatoren benötigt wird.  

Hinweis: Durch neue Fenster verringert sich der natürliche Luftaustausch und sie müssen deutlich öfter 
aktiv über das Fenster lüften als vor der Sanierung. Bei  Sanierungen von Gebäuden lässt sich zudem 
meist keine völlig wärmebrückenfreie Dämmung erreichen (z.B. durchbetonierte Balkone, Anschluss 
zum Keller). Die Gefahr durch eine zu geringe aktive Fensterlüftung bei diesen Schwachstellen 
Schimmel zu bekommen steigt daher an wenn sie ihr Lüftungsverhalten nicht entsprechend anpassen. 
Beachten sie auch, dass der Lüftungsindikator „angelaufener unterer Scheibenrand“ bei modernen 
3fachFenstern mit thermisch getrennten Randverbund nicht mehr vorhanden ist. Die Luftfeuchte sollte 
im Winter auch in Gebäuden ohne eklatante Wärmebrücken nicht über 45% betragen um Schimmel zu 
vermeiden. Kontrollieren sie die Luftfeuchte daher mit einem guten Hygrometer. 

Bedenken sie auch: Eine Photovoltaikanlage Anlage können sie jederzeit nachrüsten eine zentrale 
Komfortlüftung nicht.   

 

  



 

5. Nähere Informationen 

 

Antragsfrist: 

 Zum Zeitpunkt der Antragstellung dürfen Rechnungen nur ein Rechnungsdatum bis längstens 
sechs Monate vor Antragstellung aufweisen. 

 

Förderrichtlinien und Antragsformulare: 

 Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA 50) 
20., Maria-Restituta-Platz 1, 6. Stock im Infopoint 
Telefon: +43 1 4000-74860 
Fax: +43 1 4000-99-74879 
E-Mail: wv@ma50.wien.gv.at 
Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr 
 

 Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser (MA 25) 
20., Maria-Restituta-Platz 1, 6. Stock im Infopoint 
Telefon: +43 1 4000-74860 

 

Energieberatung:  

 DIE UMWELTBERATUNG, Buchengasse 77/4. Stock 
1100 Wien 
+43 1 803 32 32 
service@umweltberatung.at  
www.umweltberatung.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Information wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Haftung 
jeglicher Art kann jedoch nicht übernommen bzw. abgeleitet werden. 


